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Empfehlungen der OSZE (KSZE)

In dem Bericht vom 5. August 19935 werden sämtliche bisherigen Emp­
fehlungen der KSZE an Estland sowie das Stadium ihrer Erfüllung und
die Reaktionen Estlands auf sie behandelt.
Im Dezember 1992 besuchte eine OSZE-Mission unter den Auspizien des
Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR)
Estland und gab folgende Empfehlungen:
a) Die Sprachvoraussetzungen für den Erwerb der estnischen Staatsange­

hörigkeit sollten herabgesetzt werden, und sie sollten für Invalide und
Pensionäre entfallen: Diese Empfehlungen wurden durch das Sprach­
gesetz vom 10. Februar 1993 und eine Regierungsverordnung vom 23.
April 1993 erfüllt.

b) Es sollte dafür Sorge getragen werden, daß in Estland geborene Kin­
der von russischen Staatsangehörigen, welche sonst staatenlos wären,
als Esten registriert würden: Hier sei Estlands Position hart und völ­
kerrechtswidrig, weil auf diese Empfehlung nicht eingegangen wurde.

Ferner wurden angeschnitten: eine Erleichterung der Familienzusammen­
führung (nicht erfüllt), absolute Reisefreiheit für alle sich gesetzlich in
Estland aufhaltenden Personen (erfüllt), die stärkere Berücksichtigung
kultureller Ansprüche der Minderheiten (noch nicht ganz erfüllt) sowie
Sprachvoraussetzungen für den öffentlichen Dienst, die in verschiedenen
Landesteilen differenziert werden sollten (nicht durch Gesetz, aber in der
Praxis erfüllt).

Lokalwahlen

Am 17. Oktober 1993 fanden die ersten Wahlen zu den lokalen Selbstver­
waltungskörperschaften in Estland nach der Wiederherstellung der Staat­
lichkeit statt. Die Missionsmitglieder beobachteten die Wahlen und ka­
men zu dem Ergebnis, daß sie erfolgreich waren.6 Die Wahlbeteiligung
der Nicht-Esten sei höher gewesen als diejenige der Esten.7 Durch die
Stimmabgabe für die Kandidaten der Repräsentativen Versammlung habe
die russische Bevölkerung Tallinns ihre Unterstützung für eine gemäßigte
Politik und Zusammenarbeit ausgedrückt.8 Eine wichtige Änderung sei in
der vorher geschlossenen Militärstadt Sillamäe vor sich gegangen,· welche
praktisch die Integration dieser·Stadt in das estnische politische Spektrum
zeigte.9

5 Bericht (Political Report) Nr. 25.
6 Bericht Nr. 36 mit Einzelheiten über Wahlbeteiligung, Kandidaten etc.
7 Bericht Nr. 37.
8 Ebenda.
9 Ebenda.

160

In: IFSH (Hrsg.), OSZE-Jahrbuch 1995, Baden-Baden 1995, S. 159-170.



In: IFSH (Hrsg.), OSZE-Jahrbuch 1995, Baden-Baden 1995, S. 159-170.



Journalisten und unter der dreier Mitglieder der Mission
statt.17 Die estnischen Behörden daß Wahlbetrug stattge-
funden habe und der Prozentsatz der Ja-Stimmen wesentlich niedriger
läge.18 Trotzdem die Mission der versöhnliche Schrit­
te zu unternehmen.
Die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser ' " beschäftigte auf
Antrag des Justizkanzlers auch den Dieser in
seiner vom 19. den Beschluß der Narvaer
Stadtversammlung vom 28. Juni 1993 15/63], das Referendum abzu-
halten, für verfassungswidrig und das demzufolge für
tig.20

Das Aujenthaltsrecht in Estland

Die Frage der in Estland lebenden Ausländer (größtenteils aber
auch Ukrainer, Weißrussen, Armenier beschäftigte die Mission seit
ihrem Bestehen. Nachdem der russische Außenminister Kosyrew am 18.
Januar 1994 in Moskau erklärt hatte, habe vitale Interessen auf
dem Territorium der ehemaligen UdSSR, und die baltischen Staaten der
groben Menschenrechtsverletzung bezichtigte, stellte die fest, daß
ihrer Auffassung nach diese in Estland nicht bestünden. Dennoch
brachte sie die Auffassung zum daß das Ertei-
lung von mit Verzögerungen und das
Amt für Staatsangehörigkeit und nicht zu Diskussionen be-
reit war. Im mit der später um ein Jahr Frist
für die Stellung von Anträgen bis zum 12. Juli 1994 wurde daß
entweder Formulare oder Merkblätter für ihre Ausfüllung in den
Formularen die Möglichkeit, ständigen Wohnsitz zu ausge-
schlossen wurde und das Registrierungssystem ineffIZient sei. Ein Jahr
später stellte die Mission fest, daß das Ausländergesetz 1993 geändert
wurde, ohne die Frist vom 12. Juli 1995 formell aber die
estnische Regierung erklärt habe, auch ~Anträge zu belrUCKSlcnl1­
gen.23 Mit habe die Mission festgestellt, daß mit der Hilfe
der russischen Parlamentsfraktion ein Schritt unternommen
worden sei, um den unmittelbaren Druck von den

17 Ebenda.
18 Ebenda.
19 Riigi teataja I 1993/59/841.
20 Dasselbe tat der Staatsgerichtshof auch bezüglich Sillamäe (Riigi Teataja 1993 I)

61/890.
21 Bericht Nr. 49.
22 Bericht Nr. 57.
23 Bericht N~. 89(95).
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Die Mission machte in ihrem Bericht Nr. 74 einen Rückzieher. Sie er­
klärte, daß sie immer die Auffassung geteilt habe, daß Estland 1940-1941
durch die Sowjetarmee und von 1941-1944 durch.die deutsche Armee be­
setzt war. Sie sei sich immer bewußt gewesen, daß die Wiederbesetzung
Estlands durch die UdSSR von Massendeportationen tausender Esten
begleitet wurde.
An diesem Beispiel zeigt sich nicht nur die verständliche Empfmdlichkeit
der Esten bezüglich der sowjetischen Besatzungszeit, sondern auch das
mögliche Unverständnis von Personen, die diese Zeit natürlich nicht
miterlebt haben, und daher auch nicht nachvollziehen können.

Russische Staatsangehörigkeit, doppelte Staatsangehörigkeit

In Fragen.der doppelten Staatsangehörigkeit hat die Mission zwischen der
russischen Botschaft in Estland und dem estnischen Amt für Staatsange­
hörigkeit und Migration vermitteln können.. Russische Staatsangehörige
hatten ihre doppelte Staatsangehörigkeit estnischen Behörden vorenthal­
ten, weil sie Verfolgung, Entlassung oder Ausweisung befürchteten, da
Estland die doppelte Staatsangehörigkeit vermeiden möchte. Der russi­
sche Konsul in Narva hat der Mission zugesichert, Auskünfte an estnische
Behörden über die Staatsangehörigkeit von Einzelpersonen zu geben, was
sowohl die estnischen Behörden als auch die berecht~ten Sorgen der rus­
sischen.Staatsangehörigen in Estland berücksichtige.3

Rußland auf der anderen Seite hat die Frist für die Beantragung der russi­
schen Staatsangehörigkeit im vereinfachten Verfahren, das am 5. Februar
1995 abgelaufen wäre, auf den 31. Januar 2000 verlängert.31 Der rasante
Anstieg der Anträge .wird nach Auffassung der Mission nicht auf die At­
traktivität der russischen Staatsangehörigkeit zurückgeführt, sondern auf
die Überzeugung der Antragsteller, daß sie die estnische nicht bekämen.

Das neue estnischeStaatsangehörigkeitsgesetz vom 19. Januar 1995

Die Mission betrachtet das neue Staatsangehörigkeitsgesetz im allgemei­
nen als akzeptabel,32 weil es die bislang praktizierte Staatsangehörigkeits­
und Integrationspolitik Estlands ändere. Trotzdem machte sie einige kriti­
sche Anmerkungen. Für Personen, welche nach dem 1. Juli 1990 nach
Estland kamen, verlängere sich die Wartezeit praktisch auf neun Jahre.
Dies betreffe allerdings nur eine kleine Minderheit der Antragsteller. Das
Gesetz schaffe eine gewiße Ungleichheit zwischen als Esten Geborenen

30 Bericht Nr. 49.
31 Bericht Nr. 83.
32 Bericht Nr. 82.
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im Bericht Nr. 45 über das Treffen vom 17. Dezember 1993, in welchem
Fragen des Sprachunterrichtes für Nicht-Staatsbürger auf der Tagesord­
nung standen. Uneinigkeit herrschte über das Problem der Zuständigkeit
für den Sprachunterricht. Die estnische Seite beharrte darauf, daß dieser
in die Kompetenz der örtlichen Organe falle, während die russophone Sei­
te eher die zentralstaatlichen Organe dafür verantwortlich machen wollte.
Auf Vorschlag der Mission wurde dann beschlossen, im nächsten Frühjahr
ein Seminar über dieses Problem abzuhalten.
Die Sitzung anläßlich des einjährigen Jubiläums des Runden Tisches fand
am 21. September 1994 statt.37 Die russischsprachigen Teilnehmer be­
rührten dabei einige Fragen, welche vom Hohen Kommissar anläßlich
seines Besuches in Tallinn vom 7. bis 9 September 1994 angesprochen
wurden. Es wurde angemerkt, daß der Unterricht in Estnisch verbessert
werden müßte, wenn die Chancen der Antragsteller auf die estnische
Staatsangehörigkeit erhöht werden sollten. Auch wurde bemängelt, daß
Staatenlose in Estland kein international anerkanntes Reisedokument er­
halten können. Die Mission war hier der Ansicht, daß die estnischen Be­
hörden eine zufriedenstellende Lösung ohne Gesetzesänderung fmden
könnten.

Der Hohe Kommissar der OSZE für nationale Minderheiten: Einrichtung,
Tätigkeit

Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten der OSZE wurde mit
Beschluß der Helsinki Schlußkonferenz 1992 geschaffen.38 Zu seinen Auf­
gaben gehören:
Frühwarnung, und gegebenenfalls Frühmaßnahmen bezüglich Spannun­
gen, welche zu einem Konflikt innerhalb des OSZE-Gebietes führen
könnten und Frieden, Stabilität sowie die Beziehungen zwischen den Teil­
nehmerstaaten gefährden würden.

Der Hohe Kommissar soll vertraulich arbeiten und unabhängig von allen
an Spannungen beteiligten Parteien sein. Er soll in seinem Herkunftsland
oder Staat seiner Staatsangehörigkeit Minderheitenfragen nur mit Einver­
ständnis aller beteiligten Parteien überprüfen. Er darf sich allerdings nicht
mit Minderheitenfragen befassen, wenn Akte organisierten Terrorismus
involviert sind.
Wann immer der Ausschuß Hoher Beamter von einem Minderheitenpro­
blem erfährt, soll es dem Hohen Kommissar ein besonderes Mandat ertei-

37 Bericht Nr. 73.
38 Helsinki 92 Decisions, 11(3).
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Besuche in Estland

In der Zwischenzeit hat der Hohe Kommissar Estland eine Reihe von Be­
suchen abgestattet. Während eines Besuches in Tallinn vom 10. bis 12. Juli
1993 erklärte er mit Genugtuung, daß die Regierung Estlands nachdrück­
lich bekräftigt habe, daß Estland nicht beabsichtige, eine Politik der Aus­
weisung russischer Bewohner anzustreben.42

Anläßlich der Referenden in Narva und Sillamäe am 16. und 17. Juli 1993
hat der Hohe Kommissar die Städte besucht und von den jeweiligen Bür­
germeistern die Zusicherung erwirkt, die Fr~e der Legalität der Refe­
renden dem Staatsgerichtshof zu unterbreiten.
Ein weiterer wichtiger Besuch fand vom 17. bis 19. Mai 1994 statt,44 wäh­
rend welchem der HKNM besonders betonte, daß in der Frage der Auf­
enthaltsberechtigungen seiner Ansicht nach der beste Weg für Estland
derjenige sei, jedem, der in sowjetischer Zeit ständiger Einwohner Est­
lands war, ohne eine Übergangszeit von drei Jahren eine ständige Aufent­
haltsberechtigung zu erteilen. Einen zuwiderlaufenden Trend glaubte der
Hohe Kommissar allerdings darin festzustellen, daß das Komitee für
Rechts- und Ausländerfragen des Parlaments daran denke, die Anzahl
derjenigen Russen, welche eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen sol­
len, an die Zahl zu binden, die Estland glaubt, verkraften zu können. Ein
wichtiges Thema dieses Besuches war unter anderem die Frage, ob Est­
land eine große Anzahl russischer Staatsbürger wünsche. Auch betonte er
des öfteren, daß Estland allen Bewohnern Reisedokumente ausstellen
solle, weil ein kürzlich angenommenes Gesetz denjenigen, welche bislang
noch keine Entscheidung über einen Antrag auf Staatsangehörigkeit ge­
troffen hätten, nur eine Reise jährlich gestatten würde. Die Ausgabe sol­
cher Dokumente stünde in Übereinstimmung mit der Auffassung, daß es
in Estland keine Staatenlosen geben solle, sondern nur potentielle estni­
sche oder russische Staatsbürger. Hier stellte die Mission fest, daß es
durchaus völkerrechtskonform sei, eine größere Anzahl von Staatenlosen
zu beherbergen, welche Fremdenpässe bekommen und dann entscheiden
könnten, ob sie estnische Staatsbürger werden wollten.

42 Bericht Nr. 40.
43 Bericht Nr. 20.
44 Bericht Nr. 64.
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März 1995 und Nr. 86(95) vom 13. April 1995 immerhin drei Wochen, und
bis zum Bericht Nr. 89(95)1) vom 23. Juni vergingen elf Wochen. Auch
haben sie an Umfang und Substanz verloren. Es ist zu hoffen, daß die
Mission wieder zu ihrer anfänglichen Verve zurückfmdet, um ihre Aufga­
be, den Dialog zwischen der estnischen Regierung, dem Parlament und
der Bevölkerung mit den russischsprachigen Einwohnern, welchen das
russische Staatsangehörigkeitsgesetz vom Dezember 1991 durch den
Wechsel vom Prinzip ius sanguinis zum Prinzip ius soli und durch die Ein­
führung des Stichtages vom 1. September 1991 praktisch die Möglichkeit
des vereinfachten Erwerbs der russischen Staatsangehörigkeit verwehrte
und sie zu Staatenlosen stempelte, intensiv weiterverfolgt.
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